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Beschlussvorschlag: 

Verbandsversammlung Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen am 02.11.2020 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands empfiehlt dem Gemeinderat der Stadt Böblingen und dem 
Gemeinderat der Stadt Sindelfingen, den Vertretern der Verbandsmitglieder des Zweckverbands Flugfeld 
Böblingen/Sindelfingen gem. § 13 Abs. 5 GKZ die Weisung zu erteilen, jeweils den folgenden Beschluss 
zu fassen:  
1. Die Erforderlichkeit für einen erneuten Aufstellungsbeschluss für den Planbereich des Bebauungspla-

nentwurfs und des Entwurfs der örtlichen Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 wird 
festgestellt. 

2. Für den Planbereich gemäß Anlage 2 wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und § 74 Abs. 1 LBO ein neuer 
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Flugfeld – Seeufer-
promenade“ 7.0 gefasst. 

3. Dem Vorschlag zur Berücksichtigung der Anregungen der Beteiligungen 2007 und 2009 als frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange (An-
lage 1) wird zugestimmt. 

4. Dem Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 
7.0, bestehend aus zeichnerischem Teil und Textteil sowie der dazugehörigen Begründung (siehe An-
lagen 2 - 4) vom 08.09.2020, wird zugestimmt. 

5. Der Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Einholung der Stel-
lungnahmen der berührten Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird zugestimmt. 

 

Beschlussvorschlag: 

Gemeinderat der Stadt Böblingen am 18.11.2020 

Gemeinderat der Stadt Sindelfingen am 08.12.2020 

  

Der Gemeinderat folgt der Empfehlung der Verbandsversammlung vom 02.11.2020 und weist seine Ver-
treter in der Verbandsversammlung an, den folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Die Erforderlichkeit für die erneute Aufstellung eines Bebauungsplans für den Planbereich des Be-
bauungsplanentwurfs und des Entwurfs der örtlichen Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferprome-
nade“ 7.0 wird festgestellt. 

2. Für den Planbereich der bisherigen Satzungsentwürfe „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 gemäß 
Anlage 2 wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und § 74 Abs. 1 LBO ein neuer Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 ge-
fasst. 

3. Dem Vorschlag zur Berücksichtigung der Anregungen der Beteiligungen 2007 und 2009 als früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (Anlage 1) wird zugestimmt. 

4. Dem Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferprome-
nade“ 7.0, bestehend aus zeichnerischem Teil und Textteil sowie der dazugehörigen Begründung 
(siehe Anlagen 2 - 4) vom 08.09.2020, wird zugestimmt. 

5. Der Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Einholung der 
Stellungnahmen der berührten Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird zugestimmt. 
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Beschlussvorschlag: 

Verbandsversammlung Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen am 11.12.2020 

Die Verbandsversammlung folgt der Weisung des Gemeinderats der Stadt Böblingen vom 18.11.2020 und 
der Weisung des Gemeinderats der Stadt Sindelfingen vom 08.12.2020 und fasst den folgenden Be-
schluss: 

1. Die Erforderlichkeit für die erneute Aufstellung eines Bebauungsplans für den Planbereich des Be-
bauungsplanentwurfs und des Entwurfs der örtlichen Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferprome-
nade“ 7.0 wird festgestellt. 

2. Für den Planbereich der bisherigen Satzungsentwürfe „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 gemäß 
Anlage 2 wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und § 74 Abs. 1 LBO ein neuer Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 ge-
fasst. 

3. Dem Vorschlag zur Berücksichtigung der Anregungen der Beteiligungen 2007 und 2009 als früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (Anlage 1) wird zugestimmt. 

4. Dem Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferprome-
nade“ 7.0, bestehend aus zeichnerischem Teil und Textteil sowie der dazugehörigen Begründung 
(siehe Anlagen 2 - 4) vom 08.09.2020, wird zugestimmt. 

5. Der Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Einholung der 
Stellungnahmen der berührten Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird zugestimmt. 

 

 

 

 

 

Sachdarstellung 

1.1. Ausgangslage 

Orientiert an sinnvollen Erschließungsabschnitten sowie an den Vermarktungserfordernissen wird die 2003 
mit der Einleitung des Verfahrens für den Gesamt-Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Ehe-
maliges Flughafengelände Böblingen/Sindelfingen“ vom 23.09.2003 (Umbenennung am 19.09.2005 in 
„Flugfeld Böblingen/Sindelfingen“) begonnene Bebauungsplanung für die Teilbereiche des Flugfeldes in 
einzelne Verfahren (Teil-Bebauungspläne) aufgeteilt und fortgeführt. 

 

Entwurf Bebauungsplan vom 01.03.2007 

In ihrer Sitzung am 07.05.2007 beschloss die Verbandsversammlung den Entwurf des Teil-Bebauungsplans 
und den Entwurf der örtlichen Bauvorschriften „Flugfeld – Mischgebiet Nord“ 7.0 vom 01.03.2007 und 
stimmte der Beteiligung der Öffentlichkeit zu. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB am 18.05.2007. Der Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften lagen anschlie-
ßend in der Zeit vom 04.06.2007 bis einschließlich 04.07.2007 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus. 
Die Beteiligung der Behörden erfolgte vom 30.05.07 bis 13.07.07. Die eingegangenen Stellungnahmen 
aus der 1. Auslegung führten zu keiner wesentlichen Änderung der Planung. 
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Geänderter Bebauungsplan vom 02.06.2008 

Da sich in der Zwischenzeit wichtige Rahmenbedingungen der Planung geändert hatten, wurde ein neuer 
Bebauungsplan-Entwurf für den Teilbereich „Flugfeld - Mischgebiet Nord“ 7.0 erarbeitet und ausgelegt. 

Gegenüber der vorherigen Entwurfsversion wurde folgender Punkt geändert: 

Der geänderte Entwurf setzt das von der Verbandsversammlung am 29.04.2008 beschlossene Einzelhan-
delskonzept um: Nicht großflächiger nicht innenstadtrelevanter Einzelhandel ist nur ausnahmsweise in den 
Erdgeschossen der Bauflächen mit spezifischen Warengruppen und Sortimenten zulässig, und zwar nur bis 
zum Erreichen einer Gesamtverkaufsfläche in diesem Bereich von maximal 1.650 qm. Von dieser Regelung 
nicht erfasst ist der ggf. auf untergeordneter Fläche von Produktions- und Handwerksbetrieben vorgese-
hene Einzelhandel. Auch der Verkauf von Vor-Ort-produziertem Lebensmittel soll entlang der Seeuferpro-
menade in geringem Umfang zugelassen werden. Die Gefährdung und Konkurrenz der Versorgungsberei-
che werden nicht gesehen. Aufgrund der Baustruktur und der hohen Bodenpreise sind im vorliegenden Fall 
kleinteilige Betriebe zu erwarten, (z.B. Eismanufaktur, Konditorei). 

Der Bebauungsplan setzt zudem die Grün- und Wasserflächen sowie die Bebauung entlang der Seeufer-
promenade fest. Die zulässige Bebauung wird durch eine Sockelbebauung mit aufgesetzten Gebäudeteilen 
mit insgesamt bis zu sieben Geschossen definiert. Darüber hinaus wurden einige redaktionelle Änderungen 
vorgenommen. Die Öffentliche Auslegung des erneuten Entwurfs erfolgte vom 20.04.2009 bis 20.05.2009. 
Die Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange fand vom 21.04.2009 bis 29.05.2009 statt. 

 

1.2. Planungserfordernis 

Die Bauleitplanung der Konversionsfläche Flugfeld baut auf dem im Jahr 2000 erarbeiteten städtebaulichen 
Rahmenplan auf. Dieser ist inzwischen mehrfach fortgeschrieben worden. Das Zentrum des Flugfeldes 
bildet die „Grüne Mitte“ mit dem „Langen See“ und der Seeuferpromenade. Zur Flugfeld-Allee soll die 
Seeuferpromenade durch eine urbane Raumkante gefasst werden.  

Im November 2017 wurde für die Baufelder 35 und 36 des städtebaulichen Rahmenplans ein nicht offener 
Realisierungswettbewerb ausgelobt, mit dem Ziel, diesen Stadtbaustein architektonisch zu konkretisieren. 
Die Wettbewerbsauslobung basiert auf den Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs von 2008 und ent-
wickelt diese zum Teil weiter. Auch für die übrigen Baufelder der Seeuferpromenade sollen Realisierungs-
wettbewerbe für die Ausgestaltung der Seeuferbebauung ausgelobt werden, um die städtebauliche Struk-
tur aus dem Rahmenplan aus dem Jahr 2003 auszudifferenzieren und architektonisch weiter zu entwickeln.  

Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, die sich auch in dem Auslobungstext 
für die Bebauung von Baufeld 35 und 36 wiederfinden, und der veränderten rechtlichen Rahmenbedingun-
gen seit 2003 wird das Bebauungsplanverfahren „Flugfeld – Mischgebiet Nord“ 7.0 als ein neues Verfahren 
unter dem Namen „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 begonnen und zu Ende geführt. Aufgrund der ver-
änderten rechtlichen Rahmenbedingungen seit 2003 soll erneut ein Aufstellungsbeschluss gefasst werden. 

Die bereits erfolgte Beteiligung der Öffentlichkeit vom 06.06.2007 bis 04.07.2007 und die der Behörden 
vom 30.05.2007 bis 13.07.2007, sowie die erneute Beteiligung vom 21.04.2009 bis 29.05.2009 werden 
als frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB berücksichtigt. 

 

1.3.  Ziele und Zwecke des Teil-Bebauungsplans 

Ziel der Städte Böblingen und Sindelfingen ist es, auf dem gesamten Flugfeld ein hochwertiges Gewerbe- 
und Dienstleistungsquartier mit einer Mischnutzung aus stadtnaher Produktion, Dienstleistung, Forschung, 
Bildung, Wohnen und Grünflächen zu entwickeln. Zentrales Element des städtebaulichen Rahmenplans ist 
die öffentliche Parkanlage „Grüne Mitte“ mit dem „Langen See“. Auf dessen Nordseite soll mit der See-
uferpromenade eine Stadtfront mit besonderer architektonischer Identität und Qualität mit Südorientie-
rung zum „Langen See“ entstehen. Zur Flugfeld-Allee soll die Seeuferpromenade durch eine urbane Raum-
kante gefasst werden. 

Die dem Gesamt-Bebauungsplan „Flugfeld Böblingen/Sindelfingen“ zu Grunde gelegten Ziele und Zwecke 
der Planung werden für diesen Teilbereich folgendermaßen konkretisiert: 
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Die Entwicklung und planungsrechtliche Sicherung eines Urbanen Gebietes, welches 

- im Schnittpunkt zwischen intensiver gewerblicher Nutzung im Norden und großzügigen Freiräumen 
im Süden eine besondere Standortqualität für attraktive Nutzungen in repräsentativer Lage, wie 
z.B. Ausstellungsflächen, Gastronomie und Beherbergung, Büros, Forschungs- und Entwicklungs-
stätten und das Wohnen aufweist, 

- einen hohen baulichen Verdichtungsgrad aufweist und den Verbrauch von Grund und Boden be-
grenzt, 

- bedarfsgerecht und stufenweise erschlossen, parzelliert sowie bebaut werden kann, 
- eine den künftigen Nutzungen angemessene hochwertige Bau- und Freiraumstruktur aufweist und 

ein differenziertes Angebot an Nutzungsformen aufnehmen kann, 
- bestehende und künftige Emissionsquellen berücksichtigt und 
- zu einem attraktiven Image des Flugfeldes beiträgt und die Vermarktung des gesamten Areals 

durch den Zweckverband unterstützt, 
- das südlich an die „Grüne Mitte“ angrenzende Mischgebiet in seinen Funktionen ergänzt. 

Urbane Gebiete dienen gem. § 6a Abs. 1 BauNVO dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebe-
trieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. 
Die Nutzungsmischung muss nicht gleichwertig sein. 

Die Gebietsart wurde gewählt, da sie der städtebaulichen Zielstellung, der Entwicklung von urbanem Leben 
sowie einem kompakten Quartier entlang der Seeuferpromenade, entspricht. Die vorgesehene breit ange-
legte Nutzungsmischung soll die Entstehung eines lebendigen öffentlichen Quartiers fördern. 

Wohnungen sind erst ab dem 2. Obergeschoss zulässig, da durch diese nicht die gewünschte belebende 
Wirkung in den Sockelgeschosszonen erzielt werden kann. Die attraktiven Sockelgeschosse werden öf-
fentlichkeitswirksamen und gewerblichen Nutzungen vorbehalten, die zu einer Belebung der Seeuferpro-
menade und der Flugfeld-Allee beitragen. 

Auf den Festsetzungskatalog im zeichnerischen Teil und Textteil sowie die Begründung mit detaillierten 
Darlegungen zu den einzelnen Festsetzungen wird verwiesen (Anlagen 2 bis 4). Des Weiteren wird auch 
auf den Umweltbericht (Anlage 5 und 5.1) und Grünordnungsplan (Anlage 6 und 6.1) sowie die nachfolgend 
aufgeführten Fachgutachten verwiesen.  

Die nach Einschätzung des Zweckverbands wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen, die der Offenlage beigefügt werden müssen, bestehen einerseits aus den dieser Drucksache bei-
gefügten Anlage 1 und andererseits aus den nachfolgend aufgeführten Unterlagen, zu denen die Gemein-
deräte/Vertreterinnen und Vertreter in der Zweckverbandsversammlung Einsicht haben (keine Anlagen 
dieser Drucksache): 

1. Bebauungsplan „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 - Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Baader 
Konzept, vom 26. Juli 2018 

2. Bebauungsplan „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 - Luftschadstoffgutachten, Ingenieurbüro Lohmeyer 
GmbH & Co. KG, vom April 2018, redaktionell geändert Dezember 2018 

3. Bebauungsplan „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 - Fachbeitrag Schall, Modus Consult, vom Mai 
2019 

4. Verkehrliches Gutachten: Flugfeld – Seeuferpromenade 7.0: Untersuchung zur verkehrlichen 
Erschließung, Schlothauer & Wauer, vom Februar 2019 

5. Flugfeld Böblingen / Sindelfingen, Prüfung einer teilweisen Dachbegrünung, Björnsen Beratende 
Ingenieure GmbH, vom 05. März 2019 

6. Baugrundsituation Arcadis Consult GmbH, 17. November 2006 
7. Baugeologisches Gutachten, Geol. Büro Dr. Behringer, 15. Oktober 2018 
8. Auflistung der wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
9. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange eingegangene umweltbezogene Stellungnahmen. 

Diese Unterlagen können in der Zweckverbandsverwaltung Flugfeld, Konrad-Zuse-Platz 1, 71034 Böblingen 
ab dem Zeitpunkt des Versands dieser Sitzungsvorlage eingesehen werden.   
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1.4. Die frühzeitige Beteiligung 

Nach Vorliegen der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange 
wurden die zum Bebauungsplan-Vorentwurf erarbeiteten Unterlagen ergänzt und als Grundlagen für die 
weitere Bebauungsplanung im Flugfeld am 27.07.2004 beschlossen (insbesondere die Begründung mit 
Umweltbericht, die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und der Grünordnungsplan). 

Das Vorgehen zur Ermittlung und Realisierung des erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleichs wird 
in einer am 07.12.2004 von der Zweckverbandsversammlung beschlossenen und am 28./30.06.2005 
unterzeichneten Vereinbarung zwischen Zweckverband und Unterer Naturschutzbehörde geregelt. 

Die Beteiligungen 2007 und 2009 können für das 2019 neu begonnene Verfahren als frühzeitige Unter-
richtung und Erörterung angesehen werden. Sie ergaben, dass keine Belange der geplanten Nutzung und 
Bebauung entgegenstehen. Aus Sicht der Raumordnung wird die geplante Nutzung als mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar angesehen. Es wurden Hinweise unter anderem zur Wasserwirtschaft (insb. Kapa-
zitäten der Kläranlage), Bodenschutz, Altlasten, Abfallwirtschaft, Geotechnik und Versorgungsleitungen 
übermittelt.  

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurden in das Verfahren auf-
genommen. Es wurden Gutachten zum Thema Schall, Lufthygiene, Verkehr und Artenschutz erstellt. Die 
Erkenntnisse sind in den Entwurf des Bebauungsplans inklusive Umweltbericht und Grünordnungsplan ein-
gearbeitet.  

Aus den verkehrlichen Untersuchungen resultierende Vorgaben zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Erschließung des Plangebietes sind in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen worden. Darüberhinaus-
gehende Abstimmungen zum Einbezug der Planung in das großräumige Verkehrsnetz erfolgten parallel zum 
Bebauungsplanverfahren. 

 

2. Weiteres Vorgehen 

Der Entwurf des Bebauungsplans mit textlichen Festsetzungen vom 08.09.2020, der Entwurf der örtlichen 
Bauvorschriften vom 08.09.2020 sowie die Begründung mit Umweltbericht vom 08.09.2020, die wesent-
lichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sowie die im Zusammenhang erstellten 
Fachgutachten werden nach der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung für die Dauer eines 
Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen nach § 3 Abs. 2 BauGB in Form eines Aushangs 
der Planunterlagen öffentlich ausgelegt.  

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen vorgetragen werden, über die im An-
schluss die Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung abschließend entscheidet. 

Parallel hierzu werden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Bebauungspla-
nentwurf und der Begründung eingeholt.  

Die Beteiligung wird voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2021 durchgeführt werden. 

 

Sindelfingen, den 02.11.2020 Böblingen, den 02.112020 Flugfeld, den 02.11.2020 

  

gez. Dr. Bernd Vöhringer 
Oberbürgermeister 
der Stadt Sindelfingen 
Verbandsvorsitzender  
Zweckverband Flugfeld 
Böblingen/Sindelfingen 

gez. Dr. Stefan Belz 
Oberbürgermeister 
der Stadt Böblingen  
Stellvertretender Verbandsvorsitzender  
Zweckverband Flugfeld 
Böblingen/Sindelfingen 

gez. Alexander Grullini 
Geschäftsführer 
Zweckverband Flugfeld 
Böblingen/Sindelfingen 

 



BEBAUUNGSPLAN UND ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN „FLUGFELD – SEEUFERPROMENADE“ 7.0 
Zweckverband Flugfeld Böblingen / Sindelfingen 

ABWÄGUNGSTABELLE ZUR ZWISCHENABWÄGUNG 
Bearbeitungsstand: 07.08.2019 

Vertraulich, dem Datenschutz unterlegen! 

Teil I zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im 
Rahmen der 

Öffentlichen Auslegung des Entwurfs vom 04.06.2007 bis 04.07.2007 und der  
Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
vom 30.05.2007 bis 13.07.2007 (gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB) 

Zum Entwurf „Flugfeld – Mischgebiet Nord“ 7.0 vom 01.03.2007 

Teil II zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im 
Rahmen der 

Öffentlichen Auslegung des erneuten Entwurfs vom 20.04.2009 bis 20.05.2009 und der  
Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
vom 21.04.2009 bis 29.05.2009 (gem. § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 2 BauGB) 

Zum Entwurf „Flugfeld – Mischgebiet Nord“ 7.0 vom 02.06.2008 

Teil I und Teil II werden zum Entwurfsbeschluss im Herbst 2019 als frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
gewertet. Teil III der Abwägungstabelle zu den eingehenden Stellungnahmen der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange 
und der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlage zum Entwurf vom 07.08.2019 folgt zum Satzungsbeschluss in einem gesonderten 
Dokument.

öffentlich 
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Teil I 

Hinweis: Die Beteiligung wurde zu den drei Bebauungsplanverfahren “Flugfeld – Südlich Konrad-Zuse-Straße“ 6.0, „Flugfeld – Mischgebiet Nord“ 
7.0 und „Flugfeld – Gewerbegebiet Süd – Abschnitt West“ 8.0 durchgeführt. Die vorliegende Abwägungstabelle enthält lediglich die 
Stellungnahmen zu dem Bebauungsplan „Flugfeld – Mischgebiet Nord“ 7.0 (bisheriger Name des BP Seeuferpromenade 7.0) 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben: 

Nr. Name Schreiben vom 
1 Regierungspräsidium Stuttgart Abteilung Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesundheitswesen 19.07.2007 

2 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 20.06.2007 

3 Landkreis Böblingen Fachbereich Bau- und Umweltschutzamt 12.07.2007 

4 Verband Region Stuttgart Körperschaft des öffentlichen Rechts 27.07.2007 

5 Innenministerium Baden-Württemberg 06.06.2007 

6 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 10.07.2007 

7 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 26.07.2007 

 Infrastruktur  

8 Stadtwerke Sindelfingen GmbH 28.06.2007 

9 Kabel BW 12.07.2007 

10 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Technische Infrastruktur Niederlassung Südwest 04.07.2007 

11 Eisenbahn-Bundesamt 09.07.2007 

12 Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH 20.06.2007 

13 DB Services Immobilien GmbH 10.07.2007 

14 Zweckverband Schönbuchbahn 29.06.2007 

15 Pflieger Reise- und Verkehrs GmbH + CO.KG, Geschäftsbereich ÖPNV 12.07.2007 

16 EnBW Regional AG 10.07.2007 

17 Zweckverband Ammertal– Schönbuchgruppe, Wasserversorgung 31.05.2007 

18 RWE Westfalen– Weser– Ems Netzservice GmbH 18.06.2007 

19 Zweckverband Bodensee- Wasserversorgung 06.06.2007 

 Gemeinde  

20 Gemeinde Grafenau 25.06.2007 

21 Gemeinde Schönaich 05.07.2007 
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Nr. Name Schreiben vom 
22 Stadt Sindelfingen 14.06.2007 

23 Stadt Böblingen 19.07.2007 

24 Gemeinde Ehningen 13.07.2007 

25 Stadt Holzgerlingen 09.07.2007 

 

Stellungnahmen von Vereine / Verbände: 

Nr. Name Schreiben vom 
V1 Gewerbeforum Böblingen e.V. 30.07.2007 

 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit: 

Nr. Name Schreiben vom 
Ö1 Herr Burger 04.07.2007 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denkmalpflege 

 

Kenntnisnahme, keine Anregungen oder Bedenken. 

Ein entsprechender Hinweis ist in D1 aufgenommen.  

 

 

Straßenwesen und Verkehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

Eine Abwägung ist nicht erforderlich. Der angeführte 
planfeststellungsersetzende Bebauungsplan „Flugfeld – BAB-
Südrampen“ 3.0 hat inzwischen Rechtskraft erlangt. 

 

 

 

Umwelt 

Kenntnisnahme, dass keine Schutzgebiete durch die Planung berührt 
sind und artenschutzrechtliche Probleme den Unterlagen nicht zu 
entnehmen sind. 

 

 

 

Die untere Naturschutzbehörde wurde zu dem vorliegenden 
Bebauungsplan beteiligt. (Siehe Stellungnahme Nr. 3) 

 

Raumordnung 

 

 

Kenntnisnahme, dass aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken 
bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe nachfolgende Stellungnahme vom Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vom 15.03.2004. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1  

Kenntnisnahme, keine 

Zu 2  

Kenntnisnahme, keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

 

 

Zu 3  

 

Geotechnik 

Die Baugrundverhältnisse wurden in Baugrundgutachten untersucht 
und bewertet, Eine Übersicht hierzu von 2006 sowie das aktuelle 
Baugrundgutachten der Baufelde 35 und 36 sind den 
Bebauungsplanunterlagen beigefügt. Die sonstigen Gutachten und 
Untersuchungen sind beim Zweckverband einzusehen.  

Die Hinweise werden in den Bebauungsplan übernommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Boden 

Kenntnisnahme, keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken. 

 

Mineralische Rohstoffe 

Kenntnisnahme, keine Anmerkungen 

 

Grundwasser 

 

 

Kenntnisnahme, dass bei Beachtung der Hinweise und Forderungen 
keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

 

 

Bergbau 

Kenntnisnahme, keine Einwendungen 

 

Geotopschutz 

Kenntnisnahme, Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
sind nicht tangiert. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturschutz 

Kenntnisnahme, dass dem Bebauungsplan zugestimmt wird. 

 

Zum Bebauungsplan „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 wurden die 
artenschutzrechtlichen Belange erneut geprüft sowie ein neuer 
Umweltbericht einschließlich integriertem Grünordnungsplan erstellt.  

 

 

 

Der fortgeschriebene Umweltbericht von 2019 enthält im Kapitel 4.4 
eine Zusammenstellung, wo die zusätzlichen Baumpflanzungen 
erfolgen, welche die geringere Anzahl der Baumpflanzungen im B-
Plan FF - Seeuferpromenade 7.0 ausgleichen. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 3 

 

 

Wie im Umweltbericht von 2019 in Kapitel 4.4 dargestellt, werden die 
entfallenden Entwässerungsgräben durch die Anlage extensiv 
genutzter Glatthaferwiesen ausgeglichen. Die Untere 
Naturschutzbehörde wird im Rahmen der Offenlage des 
Bebauungsplans erneut beteiligt. 

In Kapitel 4.5 des Umweltberichtes von 2019 ist der aktuelle Stand 
der externen Ausgleichsmaßnahmen beschrieben. Zusammen mit 
den Erläuterungen zu den internen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt 
damit eine Information über den Stand der Ausgleichsmaßnahmen.  

Immissionsschutz 

Zu dem Bebauungsplan „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 wurde 
durch das Büro Modus Consult 2019 ein neues schalltechnisches 
Gutachten erstellt. Darin wurden die einwirkenden Verkehrslärm-, 
Gewerbelärm- sowie Freizeitlärmgeräusche auf Grundlagen der 
aktuellen Verkehrsuntersuchung sowie dem aktuellen Stand 
umliegender Bebauungspläne neu ermittelt und zur Beurteilung 
herangezogen. Darauf aufbauend wurde ein Schallschutzkonzept für 
die geplante Seeuferpromenadenbebauung erarbeitet und in den 
Entwurf des Bebauungsplans aufgenommen.  

 

 

1.Verkehrslärm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 3 

 

 

 

 

 

 

 

Die textlichen Festsetzungen zum Schallschutz sind entsprechend 
dem aktuellen Fachbeitrag Schall 2019 und der aktuell geltenden 
Gesetzesvorgaben zum Bebauungsplan „Flugfeld – 
Seeuferpromenade“ 7.0 angepasst und mit dem Fachgutachter 
abgestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Festsetzung eines Kerngebietes wurde bereits im Rahmen des 
Vorentwurfs zu den Bebauungsplänen geprüft und verworfen. Diese 
Festsetzung widersprach den Darstellungen des Regionalplanes und 
wurde von den zuständigen Behörden abgelehnt.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 3 

 

Die Art der baulichen Nutzung wird von einem Mischgebiet zu einem 
nach Änderung der BauNVO 2017 neu zur Verfügung stehenden 
Urbanen Gebiet geändert. Das Urbane Gebiet dient dem Wohnen, 
sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, 
kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht 
wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichwertig 
sein. Somit wird der Etikettenschwindel, eines Mischgebietes, dass in 
Richtung eines Wohngebietes entwickelt vermieden. Gleichwohl 
verdeutlicht das Urbane Gebiet, dass es sich hier um eine städtische 
Wohnnutzung handelt, die laut der TA-Lärm tagsüber mehr 
Lärmemissionen ausgesetzt werden darf als die Wohnnutzung im 
Mischgebiet. Eine belebte Mischung aus Wohnen, Büro und 
Gewerbeeinheiten sowie Gastronomie entlang der 
Seeuferpromenade ist hier städtebaulich gewünscht. Um eine 
entsprechende Durchmischung zu erlangen wird in den zwei unteren 
Geschossen des Gebäudesockel Wohnen nicht zugelassen.  

Das Schallschutzkonzept des Fachbeitrags Schall sieht 
entsprechende Maßnahmen vor, um die hohe Belastung aus 
Geräuscheinwirkungen durch Straßenverkehr sowie durch industrielle 
und gewerbliche Nutzungen zu reduzieren und so eine 
Beeinträchtigung des Wohnens zu vermeiden. Entsprechende 
Lärmschutzmaßnahmen und Lärmabschirmung nach Norden sind im 
Bebauungsplan festgesetzt und innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig.  

 

 

 

 

 

 

2. Gewerbelärm 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 3 

 

Kenntnisnahme, dass keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht 
werden. Die aktuellen Untersuchungen zum Fachbeitrag Schall zum 
Bebauungsplan „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 kommen jedoch 
zu dem Ergebnis, dass in der Nacht Überschreitungen vorliegen. 
Daher sind Maßnahmen zur Minderung der Geräuschbelastung 
erforderlich. 

3. Freizeitlärm 

Der Fachbeitrag Schall zum Bebauungsplan Seeuferpromenade 7.0 
kommt zu dem Ergebnis, dass die maßgebenden 
Immissionsrichtwerte der Freizeitlärm-Richtlinie an der geplanten 
Bebauung werktags, als auch an Sonntagen sowohl innerhalb, als 
auch außerhalb der Ruhezeiten eingehalten werden. 

 

Die Realisierbarkeit von aktiven Schallschutzmaßnahmen wurde im 
Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan Flugfeld Tower-Areal 
geprüft. Aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen lassen 
sich aktive Schallschutznahmen an dieser Stelle nicht realisieren. 

 

4. Luftschadstoffe 

Mit der Festsetzung zum Verbrennungsverbot wird ein 
Grundsatzbeschluss der Stadt Böblingen umgesetzt. Der 
Zweckverband hat in einem Gespräch mit dem LRA am 18.10.07 den 
Inhalt der Anregung erörtert.  

Die Festsetzung wurde folgendermaßen geändert und entspricht 
somit der gängigen Festsetzung, die seitdem für alle 
Flugfeldbebauungspläne verwendet wird:  

„1. Die Verwendung von festen, flüssigen und gasförmigen 
Brennstoffen in Heizanlagen, Öfen, Kaminen und ähnlichen 
Verbrennungsanlagen zur Raumheizung und Warmwasserbereitung ist 
unzulässig. Es ist auch nicht zulässig, Heizwärme oder Warmwasser 
primär mittels elektrischer Energie zu erzeugen. 

2 Zulässig sind die Nutzung regenerativer Energien und die 
Verwendung von Fernwärme. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 3 

 

3. Der Betrieb haushaltsüblicher elektrischer Kleingeräte zur 
Warmwasserbereitung und Erzeugung von Heizwärme oder der 
Betrieb von Zimmerkaminen ist sind hiervon nicht betroffen.“ 

Der Anregung wurde somit entsprochen.  

 

 

 

 

 

Altlasten und Bodenschutz 

Die Hinweise sind in den Umweltbericht, in die Festsetzungen sowie 
in die Hinweise des Bebauungsplan- Entwurf eingeflossen. 

Der Hinweis, dass die Fläche gem. dem Sanierungsplan von Altlasten 
befreit wurde, ist in den Hinweisen übernommen. 

Der Wirkungspfad Boden -Mensch wird im Umweltbericht 
berücksichtigt.  

Die Forderung im Bereich der Freiflächen mind. 0,5 m unbelastetes 
Bodenmaterial einzubauen wird im Bereich der öffentlichen 
Grünflächen umgesetzt und ist in den Hinweisen unter D 15 im 
Bebauungsplan aufgenommen. Im Bereich der Baugebiete ist eine 
entsprechende Festsetzung nicht erforderlich, da aufgrund der 
geringen Grundstücksgrößen eine Flächenausnutzung GRZ von 1,0 
vorgesehen ist. Die Flächen werden vollständig durch Tiefgaragen 
unterbaut. Oberirdisch werden die Freiflächen durch Wege oder als 
Flächen zum Aufenthalt genutzt. Eine großflächige Begrünung findet 
im Bereich der Bauflächen nicht statt. Festgesetzt ist die Pflanzung 
von Bäumen mit entsprechenden Baumquartieren. Eine 
Ausgestaltung der Freiflächen erfolgt in einem gesonderten 
Wettbewerb.  

Die Grundwassermessstellen, die sich im Plangebiet befinden werden 
verschlossen. Sie werden nachrichtlich in die Planzeichnung und den 
Textteil aufgenommen. Die Anforderungen werden bei der 
Bauplanung und Realisierung beachtet. 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 3 

 

 

 

 

Grundwasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden in den Textteil des Bebauungsplans 
übernommen. Die Anforderungen werden bei der Bauplanung und 
Realisierung beachtet. 

 

 

 

Abwasser-, Niederschlagswasserbeseitigung 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
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Zu 3 

 

 

 

Oberirdische Gewässer 

Kenntnisnahme 

 

Vorbeugender Brandschutz 

Die nebenstehenden Anregungen sind nicht Regelungsgegenstand 
des Bebauungsplans. 

Für die Wasserversorgung des Flugfeldes sind die Stadtwerke 
Böblingen und Sindelfingen zuständig. Die Wasserversorgung wurde 
großzügig dimensioniert, daher können auch sehr große 
Wassermengen für die Löschwasserversorgung bereitgestellt werden. 
Die Löschwasserentnahme erfolgt neben mehreren 
Überflurhydranten vorrangig aus Schachthydranten im 
Württemberger System. Die Vorschriften des DVGW wurden beachtet.  

 

 

 

 

ÖPNV 

Kenntnisnahme, keine Bedenken. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlage für die Festsetzungen von Einzelhandelsverkaufsflächen 
auf dem Flugfeld ist der im Jahre 2008 mit dem Verband Region 
Stuttgart abgeschlossene Raumordnerische Vertrag (ROV) über die 
Verteilung des innenstadtrelevanten Einzelhandels und des nicht 
innenstadtrelevanten Einzelhandels.  

Der Raumordnungsvertrag fußt auf dem abgestimmten und von der 
Verbandsversammlung am 29.04.2008 beschlossenen 
Einzelhandelskonzept des Zweckverbands für das Flugfeld-Areal. 
Dieses wurde auch mit dem gemeinsamen 
Einzelhandelsentwicklungskonzept Böblingen/Sindelfingen, Oktober 
2008 (Gemeinderatsbeschluss Böblingen vom 18.02.2009, 
Gemeinderatsbeschluss Sindelfingen 17.02.2009) abgestimmt. 

Eine Modifizierung der Verteilung der einzelnen 
Verkaufsflächenkontingente seitens des Zweckverbands ist 
vorgesehen. Zu den bisher in diesem Planbereich zulässigen 
1.650 m² für nicht innenstadtrelevanten Einzelhandel kommen 
zusätzlich 120 m² Verkaufsfläche für innenstadtrelevanten 
Einzelhandel am Brückenplatz. Eine Abstimmung mit der Region ist 
im Zusammenhang mit der/den Bebauungsplanänderungen 
vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 4 
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5 
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Zu 5 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange des Innenministeriums als 
Luftfahrtbehörde nicht tangiert werden. 

 

 

 

 

 

 

Von einer weiteren Beteiligung am Verfahren, wir auf eigenen 
Wunsch, abgesehen.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Einwendungen oder Bedenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Interessen nicht berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Einwände bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Bedenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Verlegung neuer 
Kommunikationslinien erforderlich ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 
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empfehlung 

 

Zu 
10 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Bedenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, der Erschließung über den Böblinger Bahnhof.  

 

 

Die DB AG wurde zu dem Bebauungsplan beteiligt. (Siehe 
Stellungnahme Nr.13) 

 

Die Bahnimmissionen sind aufgrund der Abstandverhältnisse und der 
abschirmenden Wirkung der zwischen Bahntrasse und Plangebiet 
liegenden Bebauung als untergeordnet einzustufen. Ein Hinweis im 
Bebauungsplan ist daher nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 



Zweckverband Flugfeld Böblingen / Sindelfingen Abwägungstabelle Teil I 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 30/76 

 

Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Einwendungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, durch den 
Bebauungsplan „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 kommt es nicht 
zu einer Beeinträchtigung des Bahnbetriebs. Die DB AG wurde zu 
dem Bebauungsplan beteiligt. (Siehe Stellungnahme Nr.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Zu 
15 
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empfehlung 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitungen und Umspannstationen, die sich innerhalb öffentlicher 
Flächen befinden werden nicht im Einzelnen in die Festsetzungen 
des Bebauungsplans aufgenommen. Für Leitungen auf (zukünftig) 
privaten Grundstücksflächen sind entsprechende Leitungsrechte 
bereits gesichert.  

Notwendige Eingriffe/Maßnahmen werden mit dem Leitungsträger 
und dem Vorhabenträger abgestimmt. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
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18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken erhoben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange der Gemeinde nicht berührt 
werden, sodass keine Anregungen vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken erhoben 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Stadt Sindelfingen dem 
Bebauungsplanentwurf zustimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Zweckverband Flugfeld Böblingen / Sindelfingen Abwägungstabelle Teil I 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 41/76 

 

Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
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23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan „Flugfeld – Mischgebiet Nord“ 

Die Darstellungen wurden im zeichnerischen Teil zum 
Bebauungsplan für eine bessere Lesbarkeit verdeutlicht. 

Der Bolzplatz im Bereich der Grünen Mitte wurde bereits durch das 
Bebauungsplanverfahren Parkstadt Ost 4.0 gesichert und wurde 
daher aus dem Geltungsbereich Seeuferpromenade 7.0 entfernt. 
Zusätzliche Spielflächen sind im Bereich der Gründen Mitte überall 
zulässig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
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Zu 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe Kompensationsmaßnahmen 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
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24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Anregungen oder Bedenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Zweckverband Flugfeld Böblingen / Sindelfingen Abwägungstabelle Teil I 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 44/76 
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Zu 
24 

 

  



Zweckverband Flugfeld Böblingen / Sindelfingen Abwägungstabelle Teil I 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 45/76 

 

Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange der Stadt Holzgerlingen nicht 
berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Vereine / Verbände und der 
Öffentlichkeit 
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empfehlung 

 

V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlage für die Festsetzungen von Einzelhandelsverkaufsflächen 
auf dem Flugfeld ist der im Jahre 2008 mit dem Verband Region 
Stuttgart abgeschlossene Raumordnerische Vertrag (ROV) über die 
Verteilung des innenstadtrelevanten Einzelhandels und des nicht 
innenstadtrelevanten Einzelhandels.  

Der Raumordnungsvertrag fußt auf dem abgestimmten und von der 
Verbandsversammlung am 29.04.2008 beschlossenen 
Einzelhandelskonzept des Zweckverbands für das Flugfeld-Areal. 
Dieses wurde auch mit dem gemeinsamen 
Einzelhandelsentwicklungskonzept Böblingen/Sindelfingen, Oktober 
2008 (Gemeinderatsbeschluss Böblingen vom 18.02.2009, 
Gemeinderatsbeschluss Sindelfingen 17.02.2009) abgestimmt. 

Eine Modifizierung der Verteilung der einzelnen 
Verkaufsflächenkontingente seitens des Zweckverbands ist 
vorgesehen. Zu den bisher in diesem Planbereich zulässigen 
1.650 m² für nicht innenstadtrelevanten Einzelhandel kommen 
zusätzlich 120 m² Verkaufsfläche für innenstadtrelevanten 
Einzelhandel am Brückenplatz. Eine Abstimmung mit der Region ist 
im Zusammenhang mit der/den Bebauungsplanänderungen 
vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 
V1 
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Zu 
V1 
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Öffentlichkeit 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
empfehlung 

 

Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geplante Realisierung wird in der Begründung dargestellt. Für 
Bürger besteht jederzeit die Möglichkeit, sich im Rahmen der 
Publikationen des Zweckverbandes und auf seiner Homepage sowie 
in direkten Gesprächen mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle über 
den Projektstand zu informieren.  
Zur Orientierung auf dem Flugfeld befindet sich ein Übersichtsplan auf 
der Planzeichnung. 
 
Maßstab und Nordpfeil ist auf dem Bebauungsplan vermerkt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  
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Teil II 

 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Stellung genommen: 

Nr. Name Schreiben vom 
1 Regierungspräsidium Stuttgart Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 27.05.2009 

2 Landkreis Böblingen Fachbereich Bau- und Umweltschutzamt 28.05.2009 

3 Verband Region Stuttgart Körperschaft des öffentlichen Rechts 18.06.2009 

4 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 25.05.2009 

5 Regierungspräsidium Freiburg Abt. 9: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 04.05.2009 

6 Evangelisches Dekanatamt Böblingen 07.05.2009 

 Infrastruktur  

7 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Technische Infrastruktur Niederlassung Südwest 13.05.2009 

8 Pflieger Reise- und Verkehrs GmbH + CO.KG, Geschäftsbereich ÖPNV 28.05.2009 

9 EnBW Regional AG 21.04.2009 

10 Zweckverband Ammertal– Schönbuchgruppe, Wasserversorgung 04.05.2009 

11 RWE Westfalen– Weser– Ems Netzservice GmbH 24.04.2009 

12 Zweckverband Bodensee- Wasserversorgung 28.04.2009 

 Gemeinde  

13 Gemeinde Grafenau 10.06.2009 

14 Gemeinde Schönaich 27.05.2009 

15 Stadt Sindelfingen 27.05.2009 

16 Stadt Böblingen 26.05.2009 

17 Gemeinde Ehningen 13.05.2009 

18 Stadt Holzgerlingen 05.05.2009 

 

 

 Von Seiten der Vereine / Verbände und der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen ein 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umwelt 

 

 

 

 

 



Zweckverband Flugfeld Böblingen / Sindelfingen Abwägungstabelle Teil II 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 52/76 

 

Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschluss-
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zu 1 

 

 

 

 

 

 

Die Vorgaben zur Durchführung der Vergrämungsmaßnahmen 
werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

 

 

 

 

 

 

Das festgelegte Vorgehen bezüglich der Baustelleneinrichtung wird 
bei der Bauausführung berücksichtigt. 

 

 

Raumordnung 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

Im Regionalplan 2009 ist auf dem Flugfeld keine Grünzäsur mehr 
enthalten, sondern als Schwerpunkte des Wohnungsbaus (PS 2.4.4.1 
(Z)) und für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (PS 
2.4.3.1.2 (Z)).  

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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zu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einzelhandelsfestsetzungen wurden geprüft und überarbeitet. Die 
Verkaufsflächen sind jetzt über eine Verkaufsflächenzahl geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturschutz 

Kenntnisnahme, dass keine grundlegenden Bedenken gegen den 
vorgelegten Bebauungsplan bestehen.  

 

Die Artenschutzrechtliche Untersuchung vom 26.07.2018 kommt zu 
dem Ergebnis, dass keine artenschutzrechtlich relevanten Arten, 
unmittelbar durch das Vorhaben betroffen sind. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
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zu 2 

 

 

Die Vogelarten, die die Röhrichtbestände am Langen See zur Brut 
und Nahrungssuche nutzen, können in benachbarte Habitate, die 
bauzeitlich ungestört bleiben, ausweichen. 

 

Immissionsschutz 

Zur Stellungnahme vom 12.07.2017 und dem Bewertungsvorschlag 
hierzu wird auf Teil I der Abwägungstabelle verwiesen.  

Zu dem Bebauungsplan „Flugfeld – Seeuferpromenade“ 7.0 wurde 
durch das Büro Modus Consult 2019 ein neues schalltechnisches 
Gutachten erstellt. Das Gutachten untersucht den Verkehrslärm auf 
Basis aktueller Verkehrszahlen und Prognosen für das Jahr 2030, den 
bestehenden bzw. planungsrechtlich genehmigten Gewerbelärm und 
den zu erwartenden Freizeitlärm. Darauf aufbauend wurde ein 
Schallschutzkonzept für die geplante Seeuferpromenadenbebauung 
erarbeitet und in den Entwurf des Bebauungsplans aufgenommen.  

 

Altlasten und Bodenschutz 

Die Anregungen werden unter Hinweise in den Textteil des 
Bebauungsplans aufgenommen. (Siehe hierzu auch Teil I der 
Abwägungstabelle). 

Die Grundwassermessstellen, die sich im Plangebiet befinden werden 
verschlossen. Sie werden nachrichtlich in die Planzeichnung und den 
Textteil aufgenommen. 

Die Hinweise werden um die aufgeführte folgende Aussage ergänzt: 
„Flächen für interne Ausgleichsmaßnahmen mit Anpflanzungen (A1 -
A3 Glatthaferwiese, Parkanlage, Rasen) sind nach tiefer 
Bodenlockerung mit einer mindestens 0,5 m mächtigen Schicht aus 
unbelastetem kulturfähigem Bodenmaterial entsprechend DIN 19731 
zu bedecken.“ 

Abwasser-, Niederschlagswasserbeseitigung, Grundwasser, 
Oberirdische Gewässer 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken und Anregungen bestehen. 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Kenntnisnahme der regionalplanerischen Zustimmung auf Basis des 
Raumordnerischen Vertrags 2008.  

 

 

 

 

 

Der Region Stuttgart wird nach Rechtskraft ein Exemplar zugestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme, dass keine Einwendungen erhoben werden und die 
Interessen und Planungen nicht betroffen sind. 
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Siehe Teil I der Abwägungstabelle Nr. 2 
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Kenntnisnahme, dass die Interessen nicht näher berührt werden. 
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Die Verkehrswege sind bereits realisiert und dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet.  

 

Der Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahme wird frühzeitig 
mitgeteilt. 
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Kenntnisnahme, dass die künftige ÖPNV-Anbindung des Flugfeldes 
nicht durch die Planungen berührt wird bzw. diese ausreichend 
berücksichtigen. 
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Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Flugfeld – 
Seeuferpromenade“ 7.0 befinden sich keine Anlagen der EnBW, die 
innerhalb des Bebauungsplans gesichert werden müssen. Alle 
übrigen Leitungen befinden sich in öffentlichen Flächen, so dass 
keine Leitungsrechts erforderlich sind. 
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Die EnBW wird an dem weiteren Verfahren beteiligt. 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken oder Anregungen gegen den 
Detailierungsgrad der Umweltprüfung vorgebracht werden. 

 

 

 

Die Anlagen können bei Bedarf beim Zweckverband eingesehen 
werden.  
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Kenntnisnahme, dass der Zweckverband Ammertal-
Schönbuchgruppe nicht von dem Vorhaben berührt ist. 
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Kenntnisnahme, dass keine RWE-Hochspannungsleitungen durch 
das Plangebiet verlaufen und aus heutiger Sicht auch keine 
Planungen von Hochspannungsleitungen vorliegen. 
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Kenntnisnahme, dass keine Anlagen der Bodensee-
Wasserversorgung vorhanden oder geplant sind und daher keine 
Bedenken erhoben werden. 
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Kenntnisnahme, dass keine Planungen und Belange der Gemeinde 
Grafenau berührt sind und daher keine Anregungen vorgetragen 
werden. 
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Kenntnisnahme, dass die Gemeinde Schönaich grundsätzlich keine 
Bedenken erhebt. 

1. Die Festsetzungen bezüglich des Einzelhandels basieren auf 
den Vereinbarungen des Raumordnerischen Vertrages 
zwischen dem Zweckverband Flugfeld 
Böblingen/Sindelfingen, dem Verband Region Stuttgart sowie 
den Städten Böblingen und Sindelfingen aus dem Jahre 
2008. Der Raumordnerische Vertrag dient der 
Berücksichtigung der Agglomerationsregelungen des 
Regionalplans, sodass durch die städtebauliche Entwicklung 
des Flugfeldes schädliche überörtliche Wirkungen vermieden 
werden. 

2. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Kenntnisnahme, dass zur geänderten Planung Flugfeld-Mischgebiet 
Nord 7.0 keine Anregungen vorgebracht werden.  
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Die Festsetzungen zur Einzelhandelsnutzung sind entsprechend der 
aktuellen Sortimentsliste angepasst worden. Zudem orientieren sich 
die Beschränkungen der Sortimente an den übrigen 
Bebauungsplänen des Flugfeldes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Kenntnisnahme, dass im Wesentlichen weder Anregungen noch 
Bedenken erhoben werden. 

Die Festsetzungen bezüglich des Einzelhandels basieren auf den 
Vereinbarungen des Raumordnerischen Vertrages zwischen dem 
Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen, dem Verband 
Region Stuttgart sowie den Städten Böblingen und Sindelfingen aus 
dem Jahre 2008. Der Raumordnerische Vertrag dient der 
Berücksichtigung der Agglomerationsregelungen des Regionalplans, 
sodass durch die städtebauliche Entwicklung des Flugfeldes 
schädliche überörtliche Wirkungen vermieden werden. 
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Die Anregungen zur Verkehrsanbindung des Flugfelds werden 
berücksichtigt. Großräumige Verkehrsuntersuchungen werden 
parallel zur Aufsiedlung des Flugfeldes durchgeführt und sind jedoch 
nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Die 
kleinräumigen verkehrlichen Auswirkungen der Planung werden im 
Zuge des Verkehrsgutachtens von Schlotauer und Wauer untersucht 
und bewertet.  

 

Kenntnisnahme, dass die Ansiedlung von Betrieben aus dem 
Bereich Dienstleistungs- und Produktionsgewerbe unterstützt wird.  
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Kenntnisnahme, dass die seitens der Stadt Holzgerlingen und des 
Gemeindeverwaltungsverbandes wahrzunehmenden öffentlichen 
Belange nicht berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zweckverband Flugfeld

Böblingen/ Sindelfingen

"Flugfeld - Seeuferpromenade" 7.0

Entwurf vom 08.09.2020

Maßstab 1:1000

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften
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Beispiel
Nutzungsschablone

Füllschema der
Nutzungsschablone

Grundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK® ), Stand Juni/18
© Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de)
Vermessung intermetric Stand Juni 2019

Gesetzliche Grundlagen:

BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom (BGBl. I S.
3634), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. I S.
1728) geändert worden ist.

BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom (BGBl. I
S. 3786).

PlanzV vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch des
Gesetzes vom (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

LBO in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), die zuletzt durch
des Gesetzes vom (GBI. S. 313) geändert worden ist.

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Fläche: ca. 10,97 ha

Aufstellungsbeschluss durch den Zweckverband:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Auslegungsbeschluss durch den Zweckverband:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen von Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange
§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans:
§ 10 Abs.1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Satzungsbeschluss der örtlichen Bauvorschriften:
§ 74 Abs.1 u. 7 LBO mit § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Inkrafttreten des Bebauungsplans
durch ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

Inkrafttreten der örtlichen Bauvorschriften
durch ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

Hiermit wird bestätigt, dass dieser zeichnerische Teil dem
Satzungsbeschluss des Gemeinderats entspricht
(Ausfertigung). ...............

...............,

Übersicht ohne Maßstab

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Planungsrechtliche Festsetzungen
Zeichenerklärung

Sonstige Planzeichen
Ein- und/oder Ausfahrtsbereich
Tiefgarage
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB) Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

der Örtlichen Bauvorschriften

Wasserflächen und Flächen für
die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und für die
Regelungen des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Hinweise

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Brückenplatz (siehe Textteil)

öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung:
- Parkanlage

- Spielplatz

Markungsgrenze

Bemaßung in ca.-Werten,
unverbindlich

Fläche mit Höhengliederung nach Art der
baulichen Nutzung (siehe Textteil)
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

Geschossfläche
(§ 20 BauNVO)

HbA

1.0

13.000
qm

Bezugshöhe in Metern ü. NN
(§ 18 Abs. 1 BauNVO)

BZH =
429.10

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche,
Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

a abweichende Bauweise

überbaubare Grundstücksflächen

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

überbaubare Grundstücksflächen

Baugrenze ab 7,00 m über BZH (§ 23 Abs. 3 BauNVO
i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Fuß+Rad (siehe Textteil)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (siehe
Textteil)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedl. Art der baulicher
Nutzung

Abgrenzung sonstiger Festsetzungen:
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie
Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Pflanzzwang Einzelbäume (siehe Textteil)

Äußere Gestaltung
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Örtliche Bauvorschriften

Flachdach

Dachneigung

FD

0°-12°

Baufeldbennenung

unverbindlicher
Parzellierungsvorschlag

Zweckbestimmung: Wasserfläche/
abwassertechnische Anlage

Urbanes Gebiet
(§ 6a BauNVO)MU

Grundwassermessstellen (werden verschlossen)

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Nachrichtliche Übernahme

Abgrenzung angrenzender
Bebauungspläne

Bestandshöhe BordsteinoberkantezEH: zusätzliche Zulässigkeit von zentrenrelevantem
Einzelhandel (siehe Textteil)
(§ 1 Abs. 5, 7 und 9 BauNVO)

zEH

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit/
Bürgerinformationsveranstaltung:
§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 4 Abs. 1 BauGB

04.06.2007 - 04.07.2007
20.04.2009 - 20.05.2009

...............

30.05.2007 - 13.07.2007
21.04.2009 - 29.05.2009

Aufteilung der Straßenverkehrsflächen
(unverbindlich) gem. Vermessung Stand 06/2019

03.11.2017

21.11.2017

Art. 3
04.05.2017

Art. 1 18.07.2019

428.940

    


